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SATZUNG 

 (gül
g ab Mai 2023)  

 

§1    Name und Sitz 

 

(1) Der Verein führt den Namen Musikschule Königstein / Ts. e. V. und ist unter dieser   

Bezeichnung am 12.01.1970 unter der Nummer 334 in das Vereinsregister beim Amtsgericht 

Königstein / Ts. eingetragen worden.  

         (2) Der Verein hat seinen Sitz in Königstein im Taunus. 

 

§2     Zweck und steuerliche Vorgaben  

 

(1) Die Musikschule Königstein / Ts. e. V. verfolgt ausschließlich und unmi.elbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschni.s „Steuerbegüns1gte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Zweck des Vereins sind die Förderung der Volks- und Berufsbildung und die Förderung von 

Kunst und Kultur. Der Zweck Förderung und Bildung wird insbesondere verwirklicht durch die 

Unterhaltung der Musikschule. Der Zweck Förderung und Kultur wird insbesondere 

verwirklicht durch das Proben von Musikstücken und Au7ri.en.  

(3) Die Musikschule Königstein / Ts. e.V. ist selbstlos tä1g; sie verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtscha7liche Zwecke.  

(4) Mi.el der Musikschule Königstein/Ts. e.V. dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mi.eln der Musikschule 

Königstein/Ts. e.V.  

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Musikschule Königstein/Ts. e. V. 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns1gt werden (6) Bei 

Auflösung oder Au@ebung der Musikschule Königstein/Ts. e.V. oder bei Wegfall 

steuerbegüns1gter Zwecke fällt das Vermögen der Musikschule Königstein/Ts. e. V. an die Stadt 

Königstein im Taunus, die es unmi.elbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden hat.  

 

§3   Mitgliedscha'  

 

(1) Mitglied des Vereins können natürliche Personen, die in Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte 

sind, und juris1sche Personen des privaten und öffentlichen Rechts sein. (2) Die Anmeldung 

erfolgt schri7lich beim Verein. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.  

(3) Die Mitgliedscha7 erlischt durch  

a. Ausschluss, 

 b. Austri.,  

c. Tod bei natürlichen Personen,  



d. Auflösung bei juris1schen Personen und  

e. Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bei natürlichen Personen.  

(4) Der Austri. ist dem Vorsitzenden des Vorstandes schri7lich mitzuteilen. Er kann nur zum 

Jahresende unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist erklärt werden (5) Ein 

Ausschluss ist nur durch eins1mmigen Beschluss des Vorstandes möglich. Gegen den Beschluss 

des Vorstandes kann Berufung bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden, die mit 3/4 

Mehrheit über den Ausschluss entscheidet.  

(6) Personen, die die Zwecke des Vereins in besonderem Maße gefördert haben, können durch 

Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  

(7) Die Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

 

§3   Geschä'sjahr 

         Geschä7sjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§4   Organe des Vereins 

       Organe des Vereins sind:  

(1) die Mitgliederversammlung,  

(2) der Vorstand.  

 

§5   Mitgliederversammlung 

 

         (1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern.  

         (2) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:  

a. Die Wahl des Vorstandes,  

b. Wahl von Ehrenmitgliedern,  

c. Entgegennahme des Jahresberichtes,  

d. Entlastung des Vorstandes,  

e. Beschlussfassung über den Haushaltsplan,  

f. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,  

g. Beschluss von Satzungsänderungen,  

h. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.  

(3) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich, und zwar zu Beginn des 

Geschä7sjahres einzuberufen. Weitere Sitzungen können bei Bedarf und müssen auf 

Verlangen eines Viertels der Mitglieder einberufen werden. Die Einladung erfolgt schri7lich 

unter Angabe der Tagesordnung und soll den Mitgliedern mindestens 2 Wochen vor der 

Versammlung zugehen  

(4) Der Vorsitzende des Vorstandes stellt die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung auf, 

lädt zu dieser ein und leitet die Sitzung.  

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

erschienenen Mitglieder gefasst; bei S1mmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei 

Wahlen ist, wenn sie nicht eins1mmig durch Zuruf erfolgen, auf Antrag eine schri7liche 

Abs1mmung durch S1mmze.el erforderlich  

(6) Beschlüsse über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins bedürfen einer 

Zweidri.el-Mehrheit der erschienenen Mitglieder.  



(7) Jedes Vereinsmitglied hat 1 S1mme. Das S1mmrecht in den Mitgliederversammlungen 

kann auch durch einen mit schri7licher Vollmacht versehenen Vertreter ausgeübt werden. 

Mehrere Bevollmäch1gungen sind unzulässig.  (8) Die Beschlüsse werden vom 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer beurkundet. Es wird in der nächsten 

Mitgliederversammlung verlesen. Erfolgt kein Einspruch, so gilt es als genehmigt.  

 

§7 Vorstand  

 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen (Vorsitzende:r, Schatzmeister:in) sowie 1-

3 Beisitzer*innen. Ihr Amt endet mit Amtsniederlegung oder Bestellung neuer 

Vorstandsmitglieder. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor dem Ende seiner Amtsperiode aus 

dem Vorstand aus, können die übrigen Vorstandsmitglieder bis zur Durchführung von 

Neuwahlen ein Ersatzmitglied berufen.  

(2) Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und der Schatzmeister bilden den 

geschä7sführenden Vorstand.  

(3) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, die Ausführung der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er stellt für jedes 

Geschä7sjahr in Zusammenarbeit mit dem Schulleiter einen Haushaltsplan auf.  

(4) Für vorsätzliche und grobfahrlässige Verletzungen ihrer Vorstandspflichten ha7en die 

Mitglieder des Vorstandes dem Verein persönlich.  

(5) Der Vorstand beschließt auch über die Anstellung und Entlassung der Angestellten des 

Vereins. Bei teilbeschä7igten Lehrkrä7en entscheidet der Vorsitzende.  

(6) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch: a. den Vorsitzenden des 

Vorstandes und einen anderen Vorstand gemeinsam, b. den stellvertretenden Vorsitzenden 

und den Schatzmeister gemeinsam.  

(7) Der Vorstand ist berech1gt, Vollmachten zur Vornahme von Rechtsgeschä7en und 

Rechtshandlungen für den Verein auf einen geeigneten Vertreter zu übertragen.  

(8) Die Mitglieder des Vorstandes haben keinen Anspruch auf Vergütungen für ihre Tä1gkeit. 

Auslagen und Reisekosten werden ersetzt.  

(9) In alle namens des Vereins abzuschließenden Verträge ist die Bes1mmung aufzunehmen, 

dass der Vorstand und die Vereinsmitglieder nur mit dem Vereinsvermögen ha7en.  

(10) Der Vorsitzende beru7 eine Vorstandssitzung bei Bedarf ein oder, wenn es mindestens 2 

Vorstandsmitglieder verlangen. Die Einberufung soll schri7lich unter Angabe der Tagesordnung 

erfolgen und den Mitgliedern eine Woche vor der Sitzung zugehen. Die Einberufung kann in 

dringenden Fällen mit verkürzte Ladungsfrist von 48 (achtundvierzig) Stunden erfolgen. Der 

Vorsitzende leitet die Sitzungen. § 6 Abs. 5 und 8 gelten entsprechend.  

 

Königstein, den 02.05.2023 

 

Kontakt 

Musikschule Königstein e.V. 

Falkensteiner Str. 18, 61462 Königstein 

Tel: 06174-996 9947 

E-Mail: info@musikschule-koenigstein.de  

Web: www.musikschule-koenigstein.de 

Bankverbindung 

IBAN: DE41501900000300450296 BIC: 

FFVBDEFFXXX Kredi1ns1tut: Frankfurter 

Volksbank eG Steuernummer 03 250 84702 

Finanzamt Bad Homburg Vereinsregister 334, 

Amtsgericht Königstein 

Vorstand 

Dr. Nadine Oellerich, 1, Vorsitzende 

Chris1ane Schadly, 2. Vorsitzende 

Markus Völker, Schatzmeister 

 


